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1  Vorstellung der Whistleblowing Richtlinie und 
Anwendungsbereich 

Unten aufgezählte Personengruppen können bei Ver-
dacht über ein Verbrechen, ein Vergehen, eine Bedrohung 
oder eine Schädigung eine Meldung machen (einen Hin-
weis geben). Umfasst sind Verletzungen von Vorschriften 
in einem der folgenden Bereiche: öffentliches Auftrags-
wesen; Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und Fi-
nanzmärkte sowie Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung; Produktsicherheit und -konfor-
mität; Verkehrssicherheit; Umweltschutz; Strahlenschutz 
und nukleare Sicherheit; Lebensmittel- und Futtermittel-
sicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz; öffentliche Ge-
sundheit; Verbraucherschutz; Schutz der Privatsphäre 
und personenbezogener Daten sowie Sicherheit von 
Netz- und Informationssystemen; Verhinderung und Ahn-
dung von Straftaten nach den §§ 302 bis 309 StGB.  

Die Meldung darf sich jedoch nicht auf Tatsachen, Infor-
mationen und Dokumente beziehen, unabhängig von ihrer 
Form oder ihrem Träger, deren Enthüllung oder Verbrei-
tung durch die Bestimmungen über das Landesverteidi-
gungsgeheimnis oder der nationalen Sicherheit, das Arzt-
geheimnis, das richterliche Beratungsgeheimnis, das Er-
mittlungs- oder Untersuchungsgeheimnis oder das Be-
rufsgeheimnis der Rechtsanwälte verboten ist, und sind 
von der in diesem Kapitel festgelegten Regelung für Mel-
dungen ausgeschlossen. 

Die unten genannten natürlichen Personen, die im Rah-
men ihrer beruflichen Tätigkeit an die oben genannten In-
formationen über Sachverhalte gelangt sind, die in dem 
betreffenden Unternehmen stattgefunden haben oder mit 
hoher Wahrscheinlichkeit stattfinden werden, können 
diese Informationen unter den unten genannten Bedin-
gungen intern melden, insbesondere wenn sie der Ansicht 
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sind, dass der Verstoß auf diese Weise wirksam behoben 
werden kann und sie sich nicht der Gefahr von Vergel-
tungsmaßnahmen aussetzen. 

Diese Befugnis besteht für: 
1.1) Mitarbeiter, auch Personen, deren Beschäftigungs-

verhältnis beendet wurde, wenn die Informationen 
im Rahmen dieses Beschäftigungsverhältnisses er-
langt wurden, und Personen, die sich um eine Stelle 
bei dem betroffenen Unternehmen beworben haben, 
wenn die Informationen im Zuge der Bewerbung 
erlangt wurden, 

1.2) Aktionäre, Gesellschafter und Inhaber von Stimm-
rechten in der Hauptversammlung des Rechtsträ-
gers, 

1.3) Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsorgans, 

1.4) externe und temporäre Mitarbeiter,  
1.5) Vertragspartner des betroffenen Unternehmens, ihre 

Subunternehmer oder, wenn es sich um juristische 
Personen handelt, den Mitgliedern des Verwal-
tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen dieser Ver-
tragspartner und Subunternehmer sowie ihren Mit-
arbeitern. 

Wenn die Informationen nicht im Rahmen der berufli-
chen Tätigkeit erlangt wurden, müssen Sie persönlich 
davon Kenntnis erhalten haben. 

Es wird klargestellt, dass das Whistleblowing Meldesys-
tem freiwillig ist und dass es keine Konsequenzen für 
einen Beschäftigten hat, wenn er es nicht in Anspruch 
nimmt. 

Diese Anweisung steht im Einklang mit weiteren internen 
Dokumenten wie:  

• Datenschutzrichtlinie 
• Verhaltens- und Ethikkodex von DCC 

 

2 Funktionsweise des Whistleblowing Systems 

Für interne Meldungen gibt es für den Hinweisgeber fol-
gende Möglichkeiten:  

• bei seinem direkten oder indirekten Vorgesetzten,  
• beim Management, 
• beim Compliance-Beauftragten der DCC, 
• beim Leiter der Compliance-Abteilung von DCC un-

ter doing-the-right-thing@dcc.ie oder +343-1-2799 
497. 

• Safecall, einem unabhängigen Service zum Melden 
von Bedenken, unter: 
o der gebührenfreien Telefonnummer  

00800-72332255 

o dccgroup@safecall.co.uk 
o www.safecall.co.uk/report 

Unser Whistleblowing-System ermöglicht die Meldung 
per Telefon oder über ein Internetformular, 24 Stunden 
am Tag, 7 Tage die Woche. Außerhalb dieses Systems 
kann eine Meldung auch per Brief, E-Mail, mündlich oder 
auf andere Weise erfolgen.  

Der Hinweisgeber kann sich identifizieren, aber seine 
Identität wird von der Organisation, die für das Manage-
ment von Hinweisen zuständig ist, vertraulich behandelt. 
Zur Unterstützung seiner Meldung kann der Hinweisgeber 
die Post- oder E-Mail-Adresse, unter der er erreichbar ist, 
sowie seine Telefonnummer angeben. 

Nur die folgenden Kategorien von Daten dürfen verar-
beitet werden: 

• Identität, Funktion und Kontaktdaten des Absenders, 
• Identität, Funktionen und Kontaktdaten der Perso-

nen, die Gegenstand eines Hinweises sind, 
• Identität, Funktionen und Kontaktdaten der Perso-

nen, die an der Erfassung oder Bearbeitung des Hin-
weises beteiligt sind, 

• Gemeldete Sachverhalte, 
• Im Rahmen der Überprüfung der gemeldeten Sach-

verhalte gesammelte Erkenntnisse; 
• Bericht über die Überprüfungsmaßnahmen, 
• Folgemaßnahmen aufgrund des Hinweises. 

Die gesammelten Fakten beschränken sich strikt auf die 
Handlungen, auf die sich das Meldesystem bezieht. Die 
Berücksichtigung eines Hinweises stützt sich nur auf 
objektiv formulierte Daten, die in direktem Zusammen-
hang mit dem Umfang des Meldesystems stehen und un-
bedingt notwendig sind, um die behaupteten Tatsachen 
zu überprüfen. Die Formulierungen, die zur Beschreibung 
der Art der gemeldeten Tatsachen verwendet werden, las-
sen deren mutmaßlichen Charakter erkennen. 

Der Hinweisgeber kann alternativ eine interne oder exter-
ne Meldung vornehmen: 

• Intern:  
o Gegebenenfalls auf internem Wege, insbeson-

dere wenn er der Auffassung ist, dass der Inhalt 
der Meldung auf diesem Wege wirksam behoben 
werden kann und er sich nicht der Gefahr von Ver-
geltungsmaßnahmen aussetzt. 

o Den internen Weg zur Meldung von Informationen, 
die sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit er-
halten haben, können die Mitarbeiter eines Unter-
nehmens nutzen, aber auch Stellenbewerber, Ak-
tionäre, Gesellschafter oder Inhaber von Stimm-
rechten in der Hauptversammlung, Mitglieder der 
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Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane, ex-
terne und temporäre Mitarbeiter, Auftragnehmer 
und deren Mitarbeiter. 

o Der Vorgesetzte muss seine Mitarbeiter anleiten 
und beraten können, außer in dem Fall, dass er 
das beanstandete Verhalten selbst verübt hat.  

• Extern:  
o Soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz 

die (spezifischere) Zuständigkeit einer Meldestel-
le für externe Hinweise vorgesehen ist (zB Finanz-
marktaufsichtsbehörde, Bundeswettbewerbsbe-
hörde, Rechtsanwaltskammern, Geldwäsche-
meldestelle), ist das Bundesamt zur Korruptions-
prävention und Korruptionsbekämpfung für einen 
externen Hinweis zuständig. 

o Durch öffentliche Bekanntgabe der ihm vorliegen-
den Informationen (außer wenn die Meldung die 
Interessen der Landesverteidigung oder der natio-
nalen Sicherheit, das richterliche Beratungsge-
heimnis, das Ermittlungs- oder Untersuchungsge-
heimnis der Gerichte oder das Berufsgeheimnis 
der Rechtsanwälte verletzt):  
 bei unmittelbarer oder offensichtlicher Gefahr 

für das öffentliche Interesse, insbesondere 
wenn eine Notsituation vorliegt oder die Ge-
fahr eines irreversiblen Schadens besteht, 

 wenn die Befassung der zuständigen Behörde 
für den Hinweisgeber das Risiko von Vergel-
tungsmaßnahmen birgt oder aufgrund beson-
derer Umstände (Interessenkonflikt, Abspra-
chen, Verheimlichung oder Vernichtung von 
Beweisen) nicht zu einer wirksamen Abhilfe 
führen kann. 

 

3 Schritte der Whistleblowing Meldung 

Wenn die Meldung an den direkten oder indirekten Vorge-
setzten des Hinweisgebers oder an die Geschäftsleitung 
gerichtet ist, leiten diese die Meldung unverzüglich an die 
Compliance-Abteilung von DCC weiter. Die Compliance-
Abteilung von DCC wird die Meldung unverzüglich bear-
beiten. 

Im Falle eines mündlichen Ersuchens um eine Meldung 
kann diese per Telefon oder über ein anderes Voice-Mail-
System sowie auf Antrag des Hinweisgebers und nach 
dessen Wahl bei einer Videokonferenz oder einem phy-
sischen Treffen erfolgen, die spätestens 20 Arbeitstage 
nach Eingang dieses Ersuchen erfolgen müssen.  

Der Hinweisgeber wird innerhalb von sieben Werktagen 
nach Eingang der Meldung schriftlich über den Eingang 
der Meldung informiert. 

Abgesehen von dem Fall, dass die Meldung anonym ist, 
übermittelt der Hinweisgeber zusammen mit seiner 
Meldung Unterlagen, die belegen, dass er zu einer in 
Punkt 1. oben genannten Personengruppen gehört. Das 
Unternehmen kann zu diesem Zweck zusätzliche Infor-
mationen von demjenigen anfordern, der die Meldung vor-
genommen hat. Der Hinweisgeber wird über die Gründe 
informiert, aus denen das Unternehmen gegebenenfalls 
der Ansicht ist, dass seine Meldung nicht den oben in 
Punkt 1. genannten Bedingungen entspricht. 

Um die Richtigkeit der erhobenen Vorwürfe zu bewerten, 
kann das Unternehmen den Hinweisgeber um weitere In-
formationen bitten. 

Wenn das Unternehmen die Vorwürfe für erwiesen hält, 
setzt es die ihm zur Verfügung stehenden Mittel ein, um 
den Gegenstand der Meldung zu beheben. 

Das Unternehmen teilt dem Hinweisgeber innerhalb einer 
angemessenen Frist von höchstens drei Monaten ab Emp-
fangsbestätigung der Meldung oder, falls keine Empfangs-
bestätigung vorliegt, drei Monate nach Ablauf einer Frist 
von sieben Werktagen nach der Meldung schriftlich Infor-
mationen über die Maßnahmen mit, die zur Bewertung der 
Richtigkeit der Vorwürfe und gegebenenfalls zur Behebung 
des Gegenstands der Meldung erwogen oder ergriffen 
wurden, sowie die Gründe für diese Maßnahmen. 

Jede mündlich erfolgte Meldung wird wie folgt protokol-
liert: 

• Wenn sie mit vorheriger Zustimmung des Hinweis-
gebers über eine aufgezeichnete Telefonleitung oder 
ein anderes aufgezeichnetes Voice-Mail-System ge-
sammelt wird, indem das Gespräch entweder auf 
einem dauerhaften und wiederauffindbaren Daten-
träger aufgezeichnet oder vollständig transkribiert 
wird;  

• Wenn sie über eine nicht aufgezeichnete Telefonlei-
tung oder ein anderes nicht aufgezeichnetes Voice-
mail-System gesammelt wird, indem das Gespräch 
genau protokolliert wird; 

• Wenn sie im Rahmen einer Videokonferenz oder einer 
physischen Begegnung gesammelt wird, indem mit 
vorheriger Zustimmung des Hinweisgebers entweder 
eine Aufzeichnung des Gesprächs auf einem dauer-
haften und wiederauffindbaren Datenträger oder ein 
genaues Protokoll erstellt wird. 

Der Hinweisgeber hat die Möglichkeit, das Protokoll des 
Gesprächs zu überprüfen, zu berichtigen und durch seine 
Unterschrift zu genehmigen. 

Aufzeichnungen und Protokolle dürfen nur so lange 
aufbewahrt werden, wie es für die Bearbeitung der Mel-
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dung und den Schutz ihrer Hinweisgeber, der darin ge-
nannten Personen und der darin erwähnten Dritten un-
bedingt erforderlich und verhältnismäßig ist. 

Das Unternehmen schließt die Meldung ab, wenn die Be-
hauptungen unrichtig oder unbegründet sind oder wenn 
die Meldung gegenstandslos geworden ist. Der Hinweis-
geber wird schriftlich über die Schließung der Akte infor-
miert. 

Die Integrität und Vertraulichkeit der mit einer Meldung 
erfassten Informationen wird gewährleistet, insbeson-
dere die Identität des Hinweisgebers, der Personen, ge-
gen die sich die Meldung richtet, und aller in der Meldung 
erwähnten Dritten.  

Unter diesen Bedingungen dürfen die Elemente, die den 
Hinweisgeber identifizieren, außer an die Justizbehörde 
nur mit der schriftlich oder elektronisch eingeholten 
Zustimmung des Hinweisgebers weitergegeben werden. 

Elemente, die zur Identifizierung der durch eine Meldung 
beschuldigten Person führen, dürfen nicht weitergegeben 
werden, außer an die Justizbehörde und nachdem die 
Begründetheit der Meldung festgestellt wurde. 

Die Maßnahmen werden so diskret wie möglich durch-
geführt und unter Einhaltung der geltenden Gesetze und 
der Geschäftsordnung der Gesellschaft veranlasst.  

Die Person, auf die sich eine Meldung bezieht, wird von 
der Compliance-Abteilung oder der Direktion bei Erhalt 
eines sie betreffenden Meldungsberichts auf sichere Wie-
se darüber informiert, dass sie Gegenstand einer Meldung 
ist, an welche Abteilungen die Meldung möglicherweise 
gerichtet ist und wer für die Verarbeitung und die interne 
Untersuchung verantwortlich ist;  über die angeblichen 
Fakten, die ihr vorgeworfen werden, und ihrer Möglichkeit, 
als Antwort darauf alle nützlichen Anmerkungen zu ma-
chen, sowie der Modalitäten für die Ausübung ihrer Rech-
te auf Zugang, Berichtigung und Widerspruch bezüglich 
der sie betreffenden personenbezogenen Daten.  

Sind Sicherungsmaßnahmen erforderlich, insbesondere 
um die Vernichtung oder Veränderung von Beweismitteln 
im Zusammenhang mit der Meldung zu verhindern, erfolgt 
die Unterrichtung der Person, auf die sich eine Meldung 
bezieht, nach Ergreifen dieser Maßnahmen.  

In jedem Fall werden alle angemessenen Vorsichtsmaß-
nahmen getroffen, um zu verhindern, dass die Person, die 
Gegenstand einer Meldung ist, den Hinweisgeber auch nur 
indirekt identifizieren kann.  

Das Unternehmen ergreift auf Empfehlung des Ethik- und 
Compliance-Beauftragten alle geeigneten Maßnahmen, 
einschließlich Disziplinarmaßnahmen, wenn nach der Be-

arbeitung der Meldung nachweisliche Verletzungen oder 
Verstöße gegen den Verhaltens- und Ethikkodex von DCC 
festgestellt werden. 

Das Unternehmen wird Disziplinarmaßnahmen in Erwä-
gung ziehen, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses im gesetzlich zulässigen Rahmen und in Übereinstim-
mung mit der Geschäftsordnung der Gesellschaft gegen 
jeden Mitarbeiter reichen können, der (i) sich bösgläubig in 
die Untersuchungen eingemischt hat, (ii) wissentlich Infor-
mationen geliefert hat, von denen er wusste, dass sie 
falsch oder ungenau waren, oder (iii) bösgläubig einen 
Hinweis abgegeben hat.  

Zusätzlich zu den oben genannten Disziplinarmaßnahmen 
kann der Missbrauch des Meldesystems zu einer straf-
rechtlichen Verfolgung des Hinweisgebers führen.  

Im Gegensatz dazu kann die Nutzung des Systems in gu-
tem Glauben nicht disziplinarisch geahndet werden, auch 
wenn sich die gemeldeten Tatsachen später als falsch 
erweisen oder nicht weiterverfolgt werden. 

 

4 Schutz des Hinweisgebers einer beruflichen 
Meldung und seines Umfelds 

Das Unternehmen untersagt jegliche diskriminierende 
Maßnahme gegen Angestellte und externe und gelegent-
liche Mitarbeiter, die ohne direkte finanzielle Gegenleis-
tung und in gutem Glauben eine Meldung gemacht haben.  

Es ist strengstens untersagt, die Person, die eine solche 
Meldung macht, und ihr Umfeld in irgendeiner Form direkt 
oder indirekt zu diskriminieren oder Vergeltungsmaßnah-
men zu ergreifen. 

Ebenfalls verboten ist die Diskriminierung eines Arbeit-
nehmers, der im Rahmen einer internen Untersuchung 
oder durch eine Regierungsbehörde oder im Rahmen 
eines Gerichtsverfahrens bezüglich eines möglichen Ver-
stoßes gegen die oben genannten Regeln Informationen 
geliefert hat oder dabei mitgewirkt oder als Zeuge ausge-
sagt hat.  

Die Führungskräfte und Verantwortlichen der Gesell-
schaft müssen sicherstellen, dass diese Schutzvorschrif-
ten eingehalten werden.  

Wenn ein Mitarbeiter der Meinung ist, dass er diskriminie-
renden Maßnahmen (wie Drohungen oder Belästigungen) 
ausgesetzt war, kann er dies sofort seinem Vorgesetzten, 
der Personalabteilung oder der Compliance-Abteilung 
von DCC mitteilen. Das Unternehmen wird eine Untersu-
chung einleiten, wenn es solche diskriminierenden Maß-
nahmen vermutet.  
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Die Untersuchungen werden so diskret wie möglich und 
unter Bedingungen durchgeführt, die eine strikte Wahrung 
der Vertraulichkeit gewährleisten, und gemäß den Be-
stimmungen der Geschäftsordnung der Gesellschaft ver-
anlasst.  

Außerdem ist es strengstens untersagt, die Übermittlung 
einer Meldung in irgendeiner Weise zu behindern. 

Je nach den Ergebnissen der Untersuchung und dem fest-
gestellten Verstoß kann ein Mitarbeiter, der dem Hinweis-
geber nachweislich diskriminierende Maßnahmen zuge-
fügt oder die Weiterleitung einer solchen Meldung behin-
dert hat, gemäß dem geltenden Recht und in Anwendung 
der Geschäftsordnung des Unternehmens Disziplinar-
maßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses ausgesetzt werden. 

 

5 Personenrecht 

Gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten (idgF BGBl. I Nr. 2/2023)  sowie der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr garantiert das Unternehmen 
jeder Person, die im Rahmen des internen Meldesystems 
identifiziert wurde, das Recht, auf die sie betreffenden 
Daten zuzugreifen und deren Berichtigung oder Löschung 
zu verlangen, falls diese Daten ungenau, unvollständig, 
missverständlich oder veraltet sind. 

Personen, die eine Meldung gemacht haben oder nament-
lich genannt oder beschuldigt werden, aber auch Per-
sonen, die während der Ermittlungen angehört wurden, 
haben das Recht auf Zugang, Einschränkung der Verar-
beitung, Berichtigung und Widerspruch, sobald ein Diszi-
plinar- oder Gerichtsverfahren eingeleitet wird.  

Die Person, die Gegenstand einer Meldung ist, kann unter 
keinen Umständen aufgrund ihres Auskunftsrechts von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen Informationen 
über die Identität des Hinweisgebers erhalten. 

Was das Recht auf Berichtigung betrifft, so kann dieses 
Recht nur zur Berichtigung von Sachdaten ausgeübt wer-
den, deren Richtigkeit vom Unternehmen überprüft wer-
den kann. Das Recht auf Berichtigung bedeutet nicht, dass 
die ursprünglich erhobenen Daten gelöscht oder ersetzt 
werden, selbst wenn diese Daten unrichtig sind. 

Diese Rechte können bei der Rechtsabteilung des Unter-
nehmens, der Compliance-Abteilung von DCC ausgeübt 
werden. 

6 Dauer der Datenspeicherung und 
Sicherheitsmaßnahmen 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft alle ange-
messenen Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicherheit der 
Daten sowohl bei ihrer Erhebung als auch bei ihrer Weiter-
gabe oder Aufbewahrung zu wahren. 

Insbesondere erfolgt der Zugriff auf die Daten über eine 
individuelle Benutzerkennung und ein individuelles Pass-
wort, die regelmäßig erneuert werden, oder über jedes an-
dere Authentifizierungsmittel. Diese Zugriffe werden pro-
tokolliert und ihre Regelmäßigkeit wird überwacht. 

Die Identität des Hinweisgebers und der Personen, an die 
sich die Meldung richtet, sowie die von allen Empfängern 
der Meldung gesammelten Informationen werden vertrau-
lich behandelt. 

Daten, die sich auf eine Meldung beziehen, die ab dem 
Zeitpunkt ihrer Erfassung durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen als nicht in den Anwendungsbereich des 
Systems fallend betrachtet wird, werden nach der Anony-
misierung unverzüglich vernichtet. 

Wenn auf eine Meldung kein Disziplinar- oder Gerichtsver-
fahren folgt, werden die Daten im Zusammenhang mit der 
Meldung nach Anonymisierung durch die für die Verwal-
tung der Meldungen zuständigen Organisation innerhalb 
von zwei Monaten nach Abschluss der Überprüfungsmaß-
nahmen vernichtet oder archiviert. 

Wenn ein Disziplinarverfahren oder ein Gerichtsverfahren 
gegen die beschuldigte Person oder den Hinweisgeber 
eines missbräuchlichen Hinweises eingeleitet wird, wer-
den die Daten über Meldung von der für die Verwaltung der 
Meldungen zuständigen Organisation bis zum Abschluss 
des Verfahrens oder bis zum Ablauf der Verjährung von 
Rechtsmitteln gegen die Entscheidung aufbewahrt. 

Daten, die Gegenstand von Archivierungsmaßnahmen 
sind, werden im Rahmen eines separaten Informations-
systems mit beschränktem Zugang für einen Zeitraum auf-
bewahrt, der die Fristen von Streitverfahren nicht über-
schreitet. 

Die Daten können im Rahmen einer Zwischenarchivierung 
länger aufbewahrt werden, je nachdem, welche gesetz-
liche Verpflichtung dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen auferlegt wird.  
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